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Bundesteilhabegesetz und die Auswirkungen auf das 
Betreuungsrecht

BETREUUNG, STARK
NACHGEFRAGT

- BETREUUNGSGERICHTSTAG MITTE -

DONNERSTAG, DEN 21. JUNI 2018
IM BÜRGERSAAL DES KASSELER RATHAUSES
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) / 
PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ III (PSG III) UND 
REGELBEDARFSERGÄNZUNGSGESETZ (RBEG)
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) - STUFENWEISE 
REFORM – UMSETZUNG NACH UND NACH IN DIE 
PRAXIS
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vollständige Umsetzung soll 
bis 2023 abgeschlossen 

sein

erste 
Änderungen 
treten bereits 
2017 in Kraft

erste 
Änderungen 
treten bereits 
2017 in Kraft

soll Menschen mit 
Behinderung zu 

mehr Teilhabe und 
individueller 

Selbstbestimmung 
verhelfen

soll Menschen mit 
Behinderung zu 

mehr Teilhabe und 
individueller 

Selbstbestimmung 
verhelfen

revolutioniert das 
Behindertenrecht 
revolutioniert das 
Behindertenrecht 

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) 
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) - STRUKTUR  

SGB IX altSGB IX alt

Teil 1:
Allgemeiner Teil

Teil 2:
Schwerbehindertenrecht

SGB XII altSGB XII alt

3./4. Kapitel: HLU 
und Grundsicherung 

6. Kapitel: 
Eingliederungshilfe 

7. Kapitel:
Hilfe zur Pflege 



Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

SGB IX neuSGB IX neu

Teil 1:
Allgemeiner Teil

Teil 2: Eingliederungshilfe 

Teil 3:
Schwerbehindertenrecht

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) - STRUKTUR

SGB XII neuSGB XII neu

3./4. Kapitel: 
HLU und 

Grundsicherung 

7. Kapitel:
Hilfe zur Pflege 
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Verkündung am 29. Dezember 2016

Die Regelungen treten stufenweise bis 2020 bzw. 2023 in Kraft

Zum Verhältnis zur Hilfe zur Pflege sind insbesondere folgende 
systemische Änderungen von Bedeutung:

- Eingliederungshilfe wird nach vollständigem Inkrafttreten des 
BTHG im zweiten Teil des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen) geregelt und ist damit dann 
nicht mehr Bestandteil der sozialhilferechtlichen Vorschriften.

- Das „neue“ Recht der Eingliederungshilfe wird dann konsequent 
personenzentriert ausgerichtet (Trennung von Fachleistung und 
existenzsichernden Leistungen).

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)
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Eingliederungshilfe wird aus dem "Fürsorgesystem" herausgeführt und zu 
einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt

Die Leistungen für Menschen mit Behinderung sollen nicht länger
institutions-, sondern personenzentriert ausgerichtet werden und sich am 

persönlichen Bedarf des Einzelnen orientieren

Perspektivenwechsel nach der UN-Behindertenrechtskonvention: 

• von der Ausgrenzung zur Inklusion
• von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung
• von der Fremd- zur Selbstbestimmung
• von der Betreuung zur Assistenz
• vom Kostenträger zum Dienstleister
• von der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung 

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) - ZIELE
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- notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit 
Behinderung nicht mehr an einer bestimmten Wohnform fixiert

- ganzheitliche Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf 
und den berechtigten Wünschen des Betroffenen ausgerichtet

- notwendige Unterstützung erwachsener Menschen mit 
Behinderung nicht mehr an einer bestimmten Wohnform fixiert

- ganzheitliche Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf 
und den berechtigten Wünschen des Betroffenen ausgerichtet

- Eingliederungshilfe konzentriert sich auf die reinen 
Fachleistungen (Medizinische Reha-Maßnahmen, Teilhabe 
am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe)

- Eingliederungshilfe konzentriert sich auf die reinen 
Fachleistungen (Medizinische Reha-Maßnahmen, Teilhabe 
am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe)

- Existenzsichernde Leistungen ( z.B. Leistungen zum 
Lebensunterhalt einschließlich Wohnen) werden wie bei 
Menschen ohne Behinderungen nach dem 3. oder 4. Kapitel 
des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht

- Existenzsichernde Leistungen ( z.B. Leistungen zum 
Lebensunterhalt einschließlich Wohnen) werden wie bei 
Menschen ohne Behinderungen nach dem 3. oder 4. Kapitel 
des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht

- Aufgabe der Gliederung nach ambulanten, teilstationären und -
vollstationären Leistungen für erwachsene Menschen mit 
Behinderungen

- Wegfall der „Sonderwelten “ der vollstationären Einrichtungen

- Aufgabe der Gliederung nach ambulanten, teilstationären und -
vollstationären Leistungen für erwachsene Menschen mit 
Behinderungen

- Wegfall der „Sonderwelten “ der vollstationären Einrichtungen

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)
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Regelungen über die Anrechnung von Einkommen und die 
Heranziehung von Vermögen bei der Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe werden stufenweise im Sinne der Betroffenen 
verbessert.

Regelungen über die Anrechnung von Einkommen und die 
Heranziehung von Vermögen bei der Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe werden stufenweise im Sinne der Betroffenen 
verbessert.

Bestehende Betreuungsmöglichkeiten in Wohnformen, in denen 
Menschen mit Behinderungen zusammenleben, werden jedoch 

erhalten.

Bestehende Betreuungsmöglichkeiten in Wohnformen, in denen 
Menschen mit Behinderungen zusammenleben, werden jedoch 

erhalten.

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) 
– EINFÜGUNG SCHAUBILD BMAS

Quelle: BMAS
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Neudefinition des Behinderungsbegriffs nach § 2 SGB IX :

• Behinderung, von Behinderung bedroht Menschen mit Behinderungen sind 
Menschen, 

• die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
• welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 

Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit 

• länger als sechs Monate hindern können. 

• Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und 
Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.

• Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach 
Satz 1 zu erwarten ist.

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) UND DIE 
UN-BRK 2009
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Orientierung an der UN-BRK - § 99 SGB IXOrientierung an der UN-BRK - § 99 SGB IX

deutlicherer Schwerpunkt auf die Wechselwirkungen 
zwischen Person und Umwelt

deutlicherer Schwerpunkt auf die Wechselwirkungen 
zwischen Person und Umwelt

Verständnis des bio-psycho-sozialen Modells, im Sinn e Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundhei t (ICF)

• dient nicht der Feststellung eines Personenkreises, sondern der Beschreibung 
der individuellen Teilhabeeinschränkungen

• Rechtsanspruch nur noch Personen, die in bestimmten Lebens-bereichen der 
ICF personellen oder technischen Unterstützungsbedarf haben (§ 99 Abs. 1 S. 1 
und 2 SGB IX).

• Pflegebedürftigkeit im Sinne der NBA konkurriert in seiner Systematik der 
Bestimmung des Grades der Selbständigkeit bzw. Fähigkeiten

Verständnis des bio-psycho-sozialen Modells, im Sinn e Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundhei t (ICF)

• dient nicht der Feststellung eines Personenkreises, sondern der Beschreibung 
der individuellen Teilhabeeinschränkungen

• Rechtsanspruch nur noch Personen, die in bestimmten Lebens-bereichen der 
ICF personellen oder technischen Unterstützungsbedarf haben (§ 99 Abs. 1 S. 1 
und 2 SGB IX).

• Pflegebedürftigkeit im Sinne der NBA konkurriert in seiner Systematik der 
Bestimmung des Grades der Selbständigkeit bzw. Fähigkeiten

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)
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Durch das SGB IX-neu werden die 
allgemeinen Regelungen zur 
Zusammenarbeit aller Reha-Träger 
verbindlicher gestaltet. 

Bislang galt die Regel: „Das SGB IX ist 
verpflichtend, solange die jeweiligen 
Leistungsgesetze nichts anderes 
regeln“. 

Neu ist in § 7, dass die Kapitel 2 - 4 den 
jeweiligen Leistungsgesetzen (z. B. 
SGB V, VI, VII) immer vorgehen. 
• Das sind zum Beispiel die 

Regelungen zur Bedarfsermittlung, 
zum Teilhabeplanverfahren und zur 
Zuständigkeitsklärung.

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) -
VERHÄLTNIS ZU DEN LEISTUNGSGESETZEN
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Teil 1:
Allgemeines Reha- und 

Teilhaberecht

Teil 2:
Eingliederungshilferecht

Teil 3:
Schwerbehindertenrecht

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) -
STRUKTUR DES BTHG

• BTHG ist als Artikelgesetz ausgestaltet

• Artikel 1: Neufassung des SGB IX in drei Teilen

• Änderungen in anderen Gesetzen:

Artikel 2 … … … Artikel 
26
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Inkrafttreten des Teil 1 
des „neuen„ SGB IX –

BTHG

• Auswirkungen auf das Betreuungsrecht

• Regelungen zur Koordinierung

• Regelungen zur Teilhabeplanung

• Einführung einer ergänzenden 
Teilhabeberatung (Gesamtplanung)

INKRAFTTRETEN DER 
NEUERUNGEN ZUM 1.1.2018
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- Regelung zum Gesamtplanverfahren und zur 
Bedarfsermittlung 

- Einführung von Alternativen zu Werkstätten für 
behinderte Menschen in Form von Budget für 
Arbeit und anderer Leistungsanbieter und 
gleichzeitiger Wegfall der „sonstigen 
Beschäftigungsstätten“

- Bis zum 31.12.17 vereinbarte Vergütungen gelten in 
der Eingliederungshilfe bis zum 31.12.19 weiter (ab 1. 
Januar 2018 geltende Regeln zum Vertragsrecht)
- Auf Verlangen einer Partei kann Zeitraum neu 

verhandelt werden
- Für den Fall einer Neuverhandlung zwischen 2018 

und 2019 und für alle neuen Leistungsangebote ab 
2018 gilt dann das neue Vertragsrecht der 
Eingliederungshilfe aus Teil 2 des SGB IX.

- Regelung zum Gesamtplanverfahren und zur 
Bedarfsermittlung 

- Einführung von Alternativen zu Werkstätten für 
behinderte Menschen in Form von Budget für 
Arbeit und anderer Leistungsanbieter und 
gleichzeitiger Wegfall der „sonstigen 
Beschäftigungsstätten“

- Bis zum 31.12.17 vereinbarte Vergütungen gelten in 
der Eingliederungshilfe bis zum 31.12.19 weiter (ab 1. 
Januar 2018 geltende Regeln zum Vertragsrecht)
- Auf Verlangen einer Partei kann Zeitraum neu 

verhandelt werden
- Für den Fall einer Neuverhandlung zwischen 2018 

und 2019 und für alle neuen Leistungsangebote ab 
2018 gilt dann das neue Vertragsrecht der 
Eingliederungshilfe aus Teil 2 des SGB IX.

INKRAFTTRETEN DER NEUERUNGEN ZUM 
01.01.2018
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Mit dem Bundesteilhabegesetz werden die 
"Gemeinsamen Servicestellen " spätestens zum 

31.12.2018 abgeschafft. 

Mit dem Bundesteilhabegesetz werden die 
"Gemeinsamen Servicestellen " spätestens zum 

31.12.2018 abgeschafft. 

Die Verbreitung von 
Informationsangeboten 

wird in Zukunft von 
"Ansprechstellen" bei 
jedem Reha-Träger 

sichergestellt.

Die Verbreitung von 
Informationsangeboten 

wird in Zukunft von 
"Ansprechstellen" bei 
jedem Reha-Träger 

sichergestellt.

Die Aufgabe ist die Vermittlung 
von Informationsangeboten an 

Leistungsberechtigte, Arbeitgeber 
und andere Rehabilitationsträger

Die Aufgabe ist die Vermittlung 
von Informationsangeboten an 

Leistungsberechtigte, Arbeitgeber 
und andere Rehabilitationsträger

Sie sollen über Inhalte, Ziele 
und Verfahren zu Leistungen 

zur Teilhabe beraten und 
außerdem über das 

Persönliche Budget und 
andere Beratungsangebote 

informieren. 

Sie sollen über Inhalte, Ziele 
und Verfahren zu Leistungen 

zur Teilhabe beraten und 
außerdem über das 

Persönliche Budget und 
andere Beratungsangebote 

informieren. 

EXKURS NEUE BERATUNGSSTRUKTUREN 
„ANSPRECHSTELLEN “ -§ 12 ABS. 1 S. 2 
SGB IX  (2018)
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Förderung auf Grundlage - Förderrichtlinie
(vom 30.05.17)

• Regelung der Voraussetzung für eine Zuwendung

• Beschreibung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens

• Fö̈rderungsbeginn: ab 01.01.18

- Fördervolumen für Beratungsangebote, Administration, 
Fachstelle u. Evaluation – 58 Mio – längstens 60 Monate

- Aufteilung der Mittel für die Beratungsstellen auf die 
Bundesländer orientiert sich an Einwohnerzahl und 
Fläche (Königsteiner Schlüssel).

- Vermeidung von Doppelstrukturen und zur Entwicklung 
einer optimalen Beratungslandschaft bei Mittelvergabe 
wurde in jedem Einzelfall eine Förderempfehlung des 
jeweiligen Bundeslandes eingeholt. 

EXKURS "NEUE BERATUNGSSTRUKTUREN“ 
„ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE
TEILHABEBERATUNG “ -§ 32 SGB IX  (2018)
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Stärkung der 
Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderung:

Stärkung der 
Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderung:

als niedrigschwelliges Angebot 
– im Vorfeld der Beantragung 

konkreter Leistungen 
(Menschen mit Behinderung 

haben einen einfachen 
Zugang)

als niedrigschwelliges Angebot 
– im Vorfeld der Beantragung 

konkreter Leistungen 
(Menschen mit Behinderung 

haben einen einfachen 
Zugang)

Information und Beratung 
über Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen (SGB IX)

• unabhängig von 
Leistungsträgern und 
Leistungserbringern

Information und Beratung 
über Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen (SGB IX)

• unabhängig von 
Leistungsträgern und 
Leistungserbringern

flächendeckende Struktur von 
Beratungsstellen

flächendeckende Struktur von 
Beratungsstellen

EXKURS "NEUE BERATUNGSSTRUKTUREN“ 
„ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE
TEILHABEBERATUNG “ -§ 32 SGB IX  (2018)
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Unabhängige Teilhabeberatung wurde am 1. Dezember 2017 
offiziell eröffnet. 

Zu diesem Termin werden auf dem Webportal -
www.teilhabeberatung.de - auch Ansprechpartner der FTB
bekannt gegeben.

Detaillierte Informationen insbesondere zum Stand der Anträge
und zur eingerichteten Fachstelle findet man im Internet unter 

• https://www.gemeinsam-einfach-
machen.de/GEM/DE/AS/Umsetzung_BTHG/EUTB/EUTB_nod
e.html

EXKURS "NEUE BERATUNGSSTRUKTUREN“ 
„ERGÄNZENDE UNABHÄ NGIGE
TEILHABEBERATUNG “ -§ 32 SGB IX  (2018)
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Stärkung der Position des Leistungsberechtigten / R atsuchenden 
gegenüber den Reha-Trägern und Leistungserbringern im 

sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis

Reha-
TrägerLeistungs-

erbringer

Leistungsberechtigter / 
Ratsuchender

Ergänzende 
unabhängige

Teilhabeberatung
(§ 32)

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) –

BERATUNG – (2018)
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Bisher

• Beratungspflicht der 
Leistungsträger

•  landesspezifische 
Beratungsstrukturen

• Beratung durch 
Leistungserbringer

Zukünftig

• Ergänzung der Beratung durch 
Leistungsträger/-erbringer

• Unabhängige vom Bund 
geförderte Struktur – zum Teil 
angesiedelt - Betreuungsverein

• Peer- (Counseling) Beratung als 
zentrales Element durch 
„Betroffene Personenkreise“ 
(wg. eigener Erfahrungen)

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)-
ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG (2018)
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)-
ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG (2018)

21.06.2018 26
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ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE
TEILHABEBERATUNG (2018)

15306  Seelow BVMOL-Betreuungsverein e.V.  

15806  Zossen  EUTB Freier Betreuungsverein Teltow- Fläming e.V.  

19322  Wittenberge  Teilhabeberatungsstelle Prignit z

27568  Bremerhaven  EUTB Betreuungsverein Bremerhav en. e.V.  

31224  Peine  T i P – Erweiterte Unabhängige Teilhab eberatung in Peine

38518  Gifhorn  EUTB Gifhorner Betreuungsverein e.V.   

39340  Haldensleben  EUTB Betreuungsverein Oschersl eben e.V. – Inklusion aktiv leben

39387  Oschersleben EUTB Betreuungsverein Oschersleb en e.V. – Inklusion aktiv leben

44135  Dortmund   Betreuungsverein Lebenshilfe Dort mund e.V.  

63367  Nidda  EUTB Wetterau

66953  Pirmasens  SKFM für den Landkreis Südwestpfa lz Pirmasens Teilhabeberatung 

21.06.2018 27
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EXKURS: “ BESTELLUNG EINES 
VERTRETERS VON AMTS WEGEN“ 
GEM. § 15 ABS. 1 ZIFFER 4 SGB X

• Findet in der Praxis quasi keine Anwendung und ist häufig auch 
gar nicht bekannt (auch § 16 VwVfG)

• Alleiniges Antragsrecht liegt beim Sozialleistungst räger

• mögliche Thesen der Verbesserung

• Sozialleistungsträger sollten verpflichtet werden, im 
Bedarfsfall die Bestellung eines Vertreters von Amts wegen in 
Sozialverwaltungsverfahren (§ 15 Abs. 1 Nr. 4 SGB X) zu 
bestellen, sofern dringende Unterstützung geboten ist und 
eine Betreuung nicht erforderlich erscheint

• Vergleiche Beratungsverpflichtungen nach dem neuen 
SGB IX in § 106 SGB IX für den neuen Träger der 
Eingliederungshilfe.
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– KOORDINIERUNG DER LEISTUNG (2018)

Antrag beim 1. Reha-Träger

(es bestehen bei dem 
Behinderten mehrere 

Bedarfe)

Zuständigkeit des 1. Reha-
Trägers für Teil der Bedarfe 

Mitzuständigkeit anderer 
Reha-Träger

Grundsatz: Reha-Träger 
entscheiden separat 

Ausnahme: Gesamtbescheid 
durch 1. Reha-Träger

Einleitung eines 
Teilhabeplanverfahrens

=
1. Reha-Träger koordiniert 
Verfahren (keine Splittung)

Entscheidungsfrist: 
6 Wochen nach 
Antragseingang (2 Monate bei 
Teilhabekonferenz)
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TEILHABE-/ GESAMTPLANVERFAHREN

21.06.2018 31

1. Antrag bzw. Bedarfserkennung

2. Zuständigkeitsklärung (§ 14)

3. Bedarfsermittlung – Bedarfsfeststellung - nicht einheitlich, aber nach 
einheitlichen Maßstäben (§ 13)

4. Teilhabeplanung und Beteiligung evtl. weiterer Reha-Träger durch 
Feststellungen (§ 15)

5. Verwaltungsentscheidung - Ergebnisdokumentation im Teilhabeplan (§ 19)

6. Durchführung der Leistung nach Fallkonferenzen - mit Zustimmung der 
Betroffenen (§ 20)

7. Nachhaltung und Sicherung des Erfolges und ggf. Erstattungsverfahren der 
Reha-Träger untereinander (§ 16)

Teilhabeverfahren



Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Bisher

• Regelung zur Koordinierung 
in § 10 SGB IX

• Regelung zum Gesamtplan 
in § 58 SGB XII

Zukünftig

• bundeseinheitliches Verfahren

• Teilhabe-/Gesamtplan 
(Mindestinhalte vorgegeben)

• Teilhabe-/ Gesamtplankonferenz

– TEILHABE- UND
GESAMTPLANVERFAHREN (2018)

• konkrete Vorgaben für 
Gesamtplanverfahren
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Inhalt

gesetzlich normiert (§ 19 Abs. 2 SGB IX) keine Beteiligung des Fachausschusses, 
wenn Teilhabeplanung erfolgt

wann

verschiedene 
Leistungsgruppen oder

verschiedene Reha-
Träger oder

Wunsch des 
Leistungsberechtigten

Teilhabeplan (§ 19 SGB IX)

– TEILHABEPLAN (2018)
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DIE ROLLE DER BETREUUNGSBEHÖRDE
IM TEILHABEPLANVERFAHREN

- im Einzelfall Anhaltspunkte für einen 
Betreuungsbedarf nach § 1896 Abs. 1 BGB

- der verantwortliche Reha-Träger mit Zustimmung
des Leistungsberechtigten

- informiert die zuständige Betreuungsbehörde 
über die Erstellung des Teilhabplans, 

- soweit dies zur Vermittlung anderer Hilfen , bei 
denen kein Betreuer bestellt wird, erforderlich ist.

- § 22 Abs. 5 SGB IX 
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• nur mit Zustimmung des 
Leistungsberechtigten

• ein Anspruch des 
Leistungsberechtigten auf 
Durchführung (Ausnahme: 
Elternassistenz)

• Teilnehmerkreis gesetzlich 
festgelegt (u. a. 
Vertrauensperson, 
Leistungserbringer)

• Entscheidungsfrist: 2 
Monate nach 
Antragseingang

Teilhabekonferenz
(§ 20 SGB IX)

TEILHABEKONFERENZ (2018)
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• Regelungen zur Teilhabeplanung
- Hauptzweck: bessere Koordinierung

• Gesamtplanverfahren
- Verfahren zur Bedarfsermittlung in der EGH
- Ergebnis fließt in Teilhabeplanung ein

• Verbindung beider Verfahren, wenn Teilhabe- und 
Gesamtplanverfahren erforderlich sind

GESAMTPLANVERFAHREN IN DER 
EINGLIEDERUNGSHILFE (2018)

Verhältnis von Teilhabe- zum Gesamtplanverfahren
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VERFAHREN UND INSTRUMENTE ZUR 
BEDARFSFESTSTELLUNG UND 
LEISTUNGSPLANUNG 
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) –
EINGLIEDERUNGSHILFE -
GESAMTPLANVERFAHREN
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• 1. Beteiligung der Leistungsberechtigten in 
allen Verfahrensschritten, beginnend mit der 
Beratung,

• 2. Dokumentation der Wünsche der Leistungs-
berechtigten zu Ziel und Art der Leistungen

• 3. Beachtung von Kriterien
a) transparent, … g) sozialraumorientiert

• 4. Ermittlung des individuellen Bedarfes,

• 5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz,

• 6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, 
Umfang und Dauer unter Beteiligung 
betroffener Leistungsträger.

• 7. Antragseingang

Verfahren

GESAMTPLAN - § 141 SGB XII
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Grundlage: Gesamtplanung 
• Ziel : Teilhabe
• Weg: Personenzentrierung 

Im Zentrum steht der Leistungsberechtigte mit seinen 
Vorstellungen zu seinen Teilhabebedarfen (Lebensplanung und 

Lebensführung möglichst selbständig). 
Planungen erfolgen gemeinsam mit ihm, ausgehend von seiner 

individuellen Lebenslage werden Barrieren identifiziert; 

Ressourcen , Fähigkeiten , Fertigkeiten werden genutzt. 
Sozialräumliche Aspekte werden berücksichtigt. 

Zentral sind die Wünsche der Leistungsberechtigten zu Ziel und 
Art der Leistungen“ und seine Beteiligung (§ 141 SGB XII). 

Eingliederungshilfe - Gesamtplanverfahren
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Bedarfsermittlung nach 
§ 142 SGB XII (§ 118 
SGB IX)
• Herzstück des 

Gesamtplanverfahrens

• Feststellung unter Berücksichtigung 
der Wünsche des 
Leistungsberechtigten

• Instrument: Orientierung an der ICF 
• Beschreibung der Beeinträchtigung 

der Aktivität und Teilhabe

• Rechtsverordnung zur Bestimmung 
des  „Näheren“ über das Instrument 

Eingliederungshilfe - Gesamtplanverfahren
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Das BTHG erfordert eine Wirkungskontrolle. 

• diese ist zum Beispiel gewährleistet mit 

• einer konkreten Zielformulierung und Leistungsplanung in der 
vorhergehenden Gesamtplanung (Erhaltungs- und 
Veränderungsziele)

• einer individuellen Befristung und einer zirkulären Wiedervorlage

• einem Bericht der Leistungsanbieter mit einer Aussage zur 
Zielerreichung

• einer konkreten Zielüberprüfung / Wirkung

INHALTE DES GESAMTPLANES 
(§ 144 SGB XII UND SGB IX) 

siehe z.B.: BEI-NRW oder Individuelle Zielplanung im Rahmen des 
Gesamtplans für Menschen mit Behinderung in Nieders achsen  
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Das BTHG erfordert eine Wirkungskontrolle. 

• diese ist zum Beispiel gewährleistet mit

• einer an allen (!) Lebensbereichen orientierte – umfassende 
Bedarfsermittlung

• keinen Core-Sets – keine „Abhaklisten“ 

• einem diskursivem leitfadengestützten Interview

• einer „Hermeneutik statt Arithmetik“

• einer Unterscheidung von Leistung und Leistungsfähigkeit

• einer Lebenslagenorientiertheit

• einer Berücksichtigung sozialräumlicher Aspekte

INHALTE DES GESAMTPLANES 

(§ 144 SGB XII UND SGB IX)
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GESAMTPLANVERFAHREN - (2018)

• bundeseinheitliche Verfahrensregelungen zur 
Bedarfsermittlung und Leistungsgewährung

• gesetzliche definierte Maßstäben und Kriterien, u. a. 
Beteiligung des Menschen mit Behinderungen & 
Vertrauensperson

• bei Bedarf Beteiligung der Pflegekasse und der Träger für 
Hilfe zur Pflege & Existenzsicherung

• Bestehen der Fristen nach §§ 14 und 15 SGB IX

Gesamtplanverfahren
(§ 141 SGB XII bzw. § 117 SGB IX)
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• Gesamtplankonferenz (§ 143 SGB XII bzw. 119 SGB IX)

• nur mit Zustimmung des Leistungsberechtigten

• Keine Automatik der Durchführung (Ausnahme: Elternassistenz)

• Beratung des Anteils des Regelsatzes, der zur freien Verfügung 
verbleibt (ab 2020)

• keine explizite Benennung der Leistungserbringer als Teilnehmer 
der Konferenz

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) –
GESAMTPLANKONFERENZ - (2018)
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• Zweck :

• Steuerung,
• Wirkungskontrolle,
• Dokumentation

• Inhalt :

• gesetzlich normiert 
(weitergehende Vorgaben 
als beim Teilhabeplan)

• Weiterhin u. a. die 
Aufnahme des Ergebnisses 
über die Beratung des 
Anteils des Regelsatzes, 
der frei verfügbar ist
(ab 2020)

Gesamtplan (§ 144 SGB 
XII bzw. § 121 SGB IX)

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG) 
– GESAMTPLAN - (2018)
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Gesamtplanung 

- Träger der Eingliederungshilfe

- Leistungsberechtigter und 
rechtlicher Betreuer / - in
/Bevollmächtigte

- Träger der Hilfe zum 
Lebensunterhalt

- Träger der Hilfe zur Pflege 
- Pflegekasse 
- ggf. Betreuungsbehörde 
- Mitwirkung weiterer im Einzelfall 

Beteiligter 

Teilhabeplanung

- Leistender Reha-Träger
- Beteiligte Reha-Träger
- Leistungsberechtigte und 

rechtlicher Betreuer / -in 
/Bevollmächtigte

Soweit erforderlich
- Pflegekassen
- Integrationsämter
- Jobcenter 
- Mitwirkung weiterer im Einzelfall 

Beteiligter 
- Betreuungsbehörde

TEILHABEPLANUNG / GESAMTPLANUNG -
BETEILIGTE 
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§ 13 Abs. 4 SGB X

• Ein Beteiligter kann zu 
Verhandlungen und 
Besprechungen mit einem 
Beistand erscheinen

§ 141 Abs. 2 SGB XII

• Beteiligung einer 
Vertrauensperson auf 
Verlangen

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)
– BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENT IN DER 
EINGLIEDERUNGSHILFE (2018)

• Sonderfall - „Mitwirkung weiterer im Einzelfall Beteiligter “ 

• Das von dem Beistand 
Vorgetragene gilt als von dem 
Beteiligten vorgebracht, 
soweit dieser nicht 
unverzüglich widerspricht.
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BETEILIGTE EINER GESAMTPLAN-
KONFERENZ - § 141 ABSATZ 2 SGB XII

• Betreuer und Bevollmächtigte

• Vertrauensperson des Leistungserbringers ?

• Bezugsbetreuer von Leistungserbringern als ehrenamtliche 
Bevollmächtigte

• § 13 Abs. 3 SGB X ?

• Bevollmächtigung hat Vorrang vor der Betreuertätigk eit 
• BGH v. 24.1.2018 - XII ZB 141/17

• Ist Verfahrensbeteiligung von Bevollmächtigten unzulässig wegen 
Verstoßes gegen §§ 3, 8 Abs. 1 Nr. 5 Rechtsdienstleistungsgesetz?

• § 13 Abs 5 SGB X = Zurückweisung durch Behörde

• Unentgeltliche Rechtsdienstleistungen anerkannter Wohlfahrts-
und Behindertenverbände im Rahmen ihrer satzungsgemäßen 
Zwecke
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International Classification of Functioning, Disability and
Health

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit 

International Classification of Functioning, Disability and
Health

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit 

§ 13 SGB IX = Instrumente zur Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfes

- indirekter Bezug zum ICF und  

§ 13 SGB IX = Instrumente zur Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfes

- indirekter Bezug zum ICF und  

§ 99 SGB IX Leistungsberechtigter Personenkreis: § 118 
SGB IX = Instrumente der Bedarfsermittlung

- direkter Bezug zum ICF 

§ 99 SGB IX Leistungsberechtigter Personenkreis: § 118 
SGB IX = Instrumente der Bedarfsermittlung

- direkter Bezug zum ICF 

BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)
– BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENT IN 
DER EGH (2018) - ICF

ICF 

ICF 
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Bisher

• keine bundesgesetzlichen 
Vorgaben für das Instrument 
zur Bedarfsermittlung

Zukünftig

• bundeseinheitliche Vorgaben

• ICF-Orientierung

• Ermächtigung des Gesetzes 
an die Landesregierungen,  
Nähere Regelungen zum 
Instrument zu bestimmen

– BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENT IN 
DER EINGLIEDERUNGSHILFE (2018)



Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENT IN 
DER EINGLIEDERUNGSHILFE (2018) - ICF
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– BEDARFSERMITTLUNGSINSTRUMENT IN 
DER EGH (2018) – ICF (9 BEREICHE)
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Bisher

Heranziehung von Einkommen 

Heranziehung von Vermögen
(bis 31.03.2017: 2.600 € frei) 

auch Heranziehung von Ehegatten/ 
Lebenspartnern 

Zukünftig

• 2017: 1. Stufe
Verbesserung beim 
Einkommen und Vermögen 
(zusätzlich 25.000 €) 

• 2020: 2. Stufe
Einkommen: Beitragsregelung 
Vermögen: 50.000 € Ehe-
/Lebenspartner: keine 
Heranziehung 

EINSATZ VON EINKOMMEN UND VERMÖGEN 
IN DER EINGLIEDERUNGSHILFE (2017 - 2020) 
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Andere 
Anbieter

(§ 60 
SGB IX)

Andere 
Anbieter

(§ 60 
SGB IX)

Grundsätzlich gleiche Voraussetzungen wie WfbM ,
§ 219 ff SGB IX

Ausnahmen:
- Keine förmliche Anerkennung
- keine Mindestplatzzahl & keine Aufnahmeverpflichtung
- keine räumliche/ sächliche Ausstattung wie in der WfbM

- keine Pflicht, berufliche Bildung & Arbeitsbereich 
anzubieten

d.h.:
- gleicher Personenkreis & gleiche Aufgaben 
- ähnliches Rentenversicherungsverhältnis, usw.

Grundsätzlich gleiche Voraussetzungen wie WfbM ,
§ 219 ff SGB IX

Ausnahmen:
- Keine förmliche Anerkennung
- keine Mindestplatzzahl & keine Aufnahmeverpflichtung
- keine räumliche/ sächliche Ausstattung wie in der WfbM

- keine Pflicht, berufliche Bildung & Arbeitsbereich 
anzubieten

d.h.:
- gleicher Personenkreis & gleiche Aufgaben 
- ähnliches Rentenversicherungsverhältnis, usw.

TEILHABE AM ARBEITSLEBEN - ANDERE 
ANBIETER - (ENDE 2016 BZW. 2018)

• andere Leistungsanbieter (§ 60)
• Budget für Arbeit (§ 61)

Wahlrecht für 
Leistungen zur 

Teilhabe am 
Arbeitsleben 
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NEUES VERTRAGSRECHT IN DER 
EINGLIEDERUNGSHILFE –
LEISTUNGSERBRINGUNGSRECHT

Bisher:

Grundlagen der Leistungserbringung in der Eingliederungshilfe :

Verträge nach dem Recht der Sozialhilfe (SGB XII)

• Bundesempfehlungen

• Landesrahmenverträge (bundesweit unterschiedliche)

• Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sowie

• Prüfungsvereinbarungen (einrichtungsindividuell)

zu unterscheiden: 

Wohn- und Betreuungsverträge und Werkstattverträge
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NEUES VERTRAGSRECHT IN DER 
EINGLIEDERUNGSHILFE –
LEISTUNGSERBRINGUNGSRECHT

BTHG - „Systemwechsel“ in der Eingliederungshilfe

bei der Leistungserbringung :

• die neue EGH beschränkt sich auf die Fachleistungen

• Trennung der Leistungen in der EGH (neue Verträge)

• Neue Schnittstelle EGH SGB IX ./. Sozialhilfe SGB XII 
(stationäres Wohnen, Teilhabe am Arbeitsleben); 

• die Differenzierung zwischen dem stationären und ambulanten
Wohnen aufgegeben

• Leistungserbringungsrecht (Vertragsrecht)

• neue Steuerungselemente z.B. Kürzung der Vergütung
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BUNDESTEILHABEGESETZ (BTHG)

• neu• alt

- „Gesamtpaket“ 
im stationären 
Setting 

- „Gesamtpaket“ 
im stationären 
Setting 

- Trennung der 
Leistung im 
stationären 
Bereich 

- Trennung der 
Leistung im 
stationären 
Bereich 

- EGH erbringt 
nur 
Fachleistung 

- Mensch mit 
Behinderung 
erhält Regel-
bedarfsstufe 
2 & KdU
(Sonderregel)

- EGH erbringt 
nur 
Fachleistung 

- Mensch mit 
Behinderung 
erhält Regel-
bedarfsstufe 
2 & KdU
(Sonderregel)

- EGH leistet 
umfassend 

- Mensch mit 
Behinderung 
erhält 
Barbetrag 
und 
Kleidungs-
pauschale

- EGH leistet 
umfassend 

- Mensch mit 
Behinderung 
erhält 
Barbetrag 
und 
Kleidungs-
pauschale
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- Grundpauschale

- Maßnahmepauschale

- Investitionsbetrag

Früher
=

„All 
inclusive“

Existenzsichernde
Leistung

=  Regelsatz und Kosten
der Unterkunft

Eingliederungshilfe :

=  Fachleistungen (insb. 
Assistenzleistungen )

Zukünftig

SYSTEMUMSTELLUNG - TRENNUNG DER 

LEISTUNG (2020)
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EINGLIEDERUNGSHILFE -
PERSONENZENTRIERUNG

Quelle: BMAS
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Bisher

• Gleichrang zwischen Leistungen 
Eingliederungshilfe und die der 
Pflegeversicherung

• Gleichrang zwischen 
Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Pflege

• § 43a SGB XI nur für Wohnheime

Zukünftig

• Gleichrang zwischen Leistungen 
der Eingliederungshilfe und der 
Pflegeversicherung & 
Koordinierung der Leistungen

• Lebenslagenmodell (Definition 
einer Schnittstelle zwischen 
Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Pflege)

• Neuformulierung des § 43a SGB 
XI (nicht wie erhofft)

SCHAFFUNG VON SCHNITTSTELLE 
EINGLIEDERUNGSHILFE UND PFLEGE (2017 
UND 2020)
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LANDESRAHMENVERTRAG § 131 SGB IX

Die Rahmenverträge bestimmen

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspauschalen und Vergütungsbeträgen
zugrunde zu legenden Kostenarten und Kostenbestandteile sowie die 
Zusammensetzung der Investitionsbeträge,

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der 
Leistungspauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit 
vergleichbarem Bedarf nach § 125 sowie die Zahl der zu bildenden Gruppen,

3. die Höhe der Leistungspauschale

4. die Zuordnung der Kostenarten und –bestandteile

5. die Festlegung von Personalrichtwerten oder anderen Methoden zur Festlegung 
der personellen Ausstattung,

6. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und Qualität 
einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur 
Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen

7. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen
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LEISTUNGSVEREINBARUNG § 125 SGB IX

Wesentliche Leistungsmerkmale :

1. der zu betreuende Personenkreis,

2. die erforderliche sächliche Ausstattung,

3. Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistungen

4. die Festlegung der personellen Ausstattung,

5. die Qualifikation des Personals sowie

6. soweit erforderlich, die betriebsnotwendigen Anlagen

Soweit die Erbringung von Leistungen die man nach § 116 Abs. 2 SGB IX 
poolen kann, zu vereinbaren ist, sind darüber hinaus die für die 
Leistungserbringung erforderlichen Strukturen zu berücksichtigen.
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VERGÜTUNGSVEREINBARUNG § 125 SGB IX

Wesentliche Leistungsmerkmale :

• Die Leistungspauschalen sind nach Gruppen von 
Leistungsberechtigten mit vergleichbarem Bedarf oder
Stundensätzen sowie für die gemeinsame Inanspruchnahme 
durch mehrere Leistungsberechtigte (§ 116 Absatz 2) zu 
kalkulieren.

• Abweichend von Satz 1 können andere geeignete Verfahren zur 
Vergütung und Abrechnung der Fachleistung unter Beteiligung 
der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen 
vereinbart werden
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NEUES PRÜFRECHT -§ 128 SGB IX

• Die Einführung eines gesetzlichen (statt wie bisher vertraglichen) 
Prüfungsrechts (bisherige Prüfvereinbarungen entfallen)

• §128 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung

• „Soweit tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass ein 
Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten
nicht erfüllt…“ kein Ermessen des Leistungsträgers

• Die Prüfung ohne vorherige Ankündigung erstreckt sich auf Inhalt, 
Umfang, Wirtschaftlichkeit und Qualität inkl. der Wirksamkeit der 
erbrachten Leistungen (Abweichungen nach Landesrecht 
(Landesrahmenverträge) möglich)

• Voraussetzungen für die Durchführung von Prüfungen müssen 
eigentlich bundeseinheitlich i.S. Art. 12 GG konkretisiert werden.
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Bisher

• Eingliederungshilfe
≠ Antragserfordernis
•Kenntnisgrundsatz

Zukünftig

• Antragserfordernis (§ 108 SGB IX)

• Ausnahme : Ermittlung des Bedarfs 
im Rahmen der Gesamtplanung

ANTRAGSERFORDERNIS IN DER 
EINGLIEDERUNGSHILFE (2020)
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Bisher

• offener Leistungskatalog 

•  Leistungsansprüche 
verteilt auf 
- SGB XII (§ 54 ff.)
- SGB IX (§ 55 ff.)
- Konkretisierung in 

EGH-VO 

Zukünftig

• offener 
Leistungskatalog 

• Neustrukturierung der 
Leistungsansprüche im 
2. Teil des SGB IX 

• Abschaffung der 
Eingliederungshilfe-
verordnung (EGH-VO) 

LEISTUNGEN ZUR SOZIALEN TEILHABE (2020) 
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• bedeutsamste Norm im Bereich 
„Sozialer Teilhabe“

• Inhalt :

• offener Leistungskatalog (Absatz 1)
• verschiedene Formen der Assistenz 

(Absatz 2)
• Assistenz für Eltern mit 

Behinderung (Absatz 3)
• Umfang der Assistenzleistungen 

(Absatz 4)
• Assistenz beim Ehrenamt (Absatz 5
• „Hintergrundleistungen“ (Absatz 6 

Assistenz-
leistung

(§§ 113 Abs. 2 
Nr. 2 i. V. m. 78 

SGB IX) 

ASSISTENZLEISTUNG (§§ 113 ABS. 2 NR. 2 I. V. M. 
78 SGB - (2020)
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LEISTUNGEN IM RAHMEN DER 
SOZIALEN ASSISTENZ ? (TEILHABE)
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LEISTUNGEN IM RAHMEN DER 
SOZIALEN ASSISTENZ ? (TEILHABE)
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LEISTUNGEN IM RAHMEN DER 
SOZIALEN ASSISTENZ ? (TEILHABE)

21.06.2018 72



Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Modell der selbstmandatierten Unterstützung
Modellprojekt der zeitlich begrenzten 

Fallverantwortung

Ziele / 
Kern-

konzept

Unabhängiges, personzentriertes und 
bürgerrechtsorientiertes Unterstützungsmanagement für 

die Realisierung der Rechts- und Handlungsfähigkeit

Auf das Betreuungswesen fokussiertes, zeitlich 
begrenztes Fall-Management.

Reichweite
Schaffung eines der rechtlichen Betreuung vorgelagerten 

bzw. gleichartigen selbstmandatierten Systems.

Schaffung eines dem Betreuungsrecht vorgelagertes 
„Clearing-System“ � auf Zielgruppe fokussiert, für die 

eine Betreuung angeregt wurde. 

Inhaltlicher 
Auftrag

Das Fall-Management unterstützt auf der Grundlage einer 
systematischen Fallanalyse und kooperativen 

Fallsteuerung Menschen bei der Realisierung ihrer 
Rechts- und Handlungsfähigkeit und der Besorgung ihrer 

Angelegenheiten.

Das Fall-Management arbeitet im Sinne einer Assistenz 
an der Regelung der individuell erforderlichen 

Angelegenheiten � Abklärung der Möglichkeit der 
Betreuungsvermeidung bzw. der Einschränkung der 

erforderlichen Aufgabenkreise.

Umsetzung

Umsetzung erfolgt durch Betreuungsbüros, 
Betreuungsvereine wie auch selbständige Betreuer/innen 
� die die strukturellen und fachlichen Voraussetzungen 

hierfür erfüllen.

Die Umsetzung des Fall-Managements erfolgt durch 
„erfahrene“ Betreuer.

Qualitäts-
an-

forderungen

Die Anerkennung nach bestimmten Kriterien: Qualität, 
Aus-, Fortbildung im Betreuungs-management, 

Qualitätsregister usw.
Keine Informationen.

Mandat Differenzierte Mandatierung. 
Ausstattung ohne Vertretungsbefugnisse einer rechtlichen 

Betreuung.

Finan-
zierung

Sozialrechtliche Unterstützungsleistungen 
� Sozialleistungsträger

Betreuungsrechtlichen Unterstützungsmaßnahmen 
� Justizkasse

Justizkasse

Zeitrahmen keiner Drei Monate, mit Verlängerungsoption auf sechs.
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Einkommenseinsatz (vereinfachte Darstellung) 

mtl. 
Bruttoeinkommen 

bisheriges 
Recht 

Überhangsrecht Neues Recht 

1.500 € 0€ 0€ 0€

2.000 € 0 - 200 € 0€ 0€

2.500 € 100 - 400 € 100 € 0€

3.000 € 300-600 € 300 € 120,00 €

3.500 € 400- 800 € 500 € 240,00 €

4.000 € 600- 1.000 € 700 € 360,00 €

4.500 € 800 - 1.200 € 900 € 480,00 €

5.000 € 900 - 1.400 € 1.100 € 600,00 €

5.500 € 1.100 - 1.600 € 1.300 € 720,00 €

EINSATZ VON EINKOMMEN UND VERMÖGEN 
IN DER EINGLIEDERUNGSHILFE (2020) 

Beispiel : 

Bezieher von Fachleistungen der Eingliederungshilfe: Bruttoeinkommen als Arbeitnehmer in Höhe von 30.000 € (mtl. 2.500 €)

• bisher: mtl. Kostenbeteiligung in Höhe von 292 € / ab 2020 kein Eigenbeitrag

• verfügbares Nettoeinkommen erhöht sich um 292 € monatlich

Reform-
schritt 2 

2020

Reform-
schritt 2 

2020
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•Partnereinkommen wird vollständig freigestellt (§§ 135 ff.) •Partnereinkommen wird vollständig freigestellt (§§ 135 ff.) 

• Erhöhung Vermögensfreibetrag auf 50.000 Euro (für alle 
Personen im Haushalt) - § 139 SGB IX

• Erhöhung Vermögensfreibetrag auf 50.000 Euro (für alle 
Personen im Haushalt) - § 139 SGB IX

•  Für Personen, die gleichzeitig Leistungen der Einglieder-
ungshilfe und Hilfe zur Pflege erhalten und die erwerbs-
tätig sind gelten insg. die großzügigeren Heranziehungs-
regelungen der Eingliederungshilfe (gleich mehr). 

•  Für Personen, die gleichzeitig Leistungen der Einglieder-
ungshilfe und Hilfe zur Pflege erhalten und die erwerbs-
tätig sind gelten insg. die großzügigeren Heranziehungs-
regelungen der Eingliederungshilfe (gleich mehr). 

•  Vertrauensschutz zum Einsatz des Einkommens:
Sicherstellung, dass der Leistungsberechtigte 
nach neuem Recht nicht schlechter gestellt wird
als nach dem am 31. Dezember 2019 geltenden 
Recht (§150) 

•  Vertrauensschutz zum Einsatz des Einkommens:
Sicherstellung, dass der Leistungsberechtigte 
nach neuem Recht nicht schlechter gestellt wird
als nach dem am 31. Dezember 2019 geltenden 
Recht (§150) 

EINSATZ VON EINKOMMEN UND VERMÖGEN 
IN DER EINGLIEDERUNGSHILFE (2020) 

Reform-
schritt 2 

2020

Reform-
schritt 2 

2020
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FAZIT
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BUNDESTEILHABEGESETZ
- FAZIT 

- Klienten sind nicht mehr so lange im Selbstzahlerstatus, da sich die 
Vermögensschongrenzen ändern

- Pauschalierte Vergütungen im stationären Bereich gibt es nicht mehr 
für Menschen mit Behinderungen

- Selbstmandatierte Unterstützung als Leistung im Rahmen der 
Sozialen Teilhabe bzw. ambulante Assistenzleistung

- Ausweitung der „Anderen (betreuungsvermeidenden) Hilfen nach§ 4 
BtBG durch die Soziale Teilhabe und Assistenzleistungen 

- Höherer Koordinationsaufwand des Betreuers durch unterschiedliche 
Leistungsansprüche (SHTr. Träger der EinglH, Reha-Träger, usw.) 
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BUNDESTEILHABEGESETZ
- FAZIT 

• mehr Entscheidungen mehr Handlungen der / Betreuerin bzw. des 
Betreuers

• mehr unterstützte Entscheidungsfindung (Gespräche zur Abstimmung 
von Entscheidungen) durch

• mehr Eigenverantwortung für ihren Lebensunterhalt,

• d.h. mehr Aufwand für die Betreuer durch ein deutlich höheres 
Maß an Selbständigkeit der/des Klient/- in /-en  

• durch die Trennung von Fachleistung der 
Eingliederungshilfe und den existenzsichernden Leistungen 
zum Lebensunterhalt ab 2020 (für Leistungsberechtigte in 
den heutigen stationären Einrichtungen)
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BUNDESTEILHABEGESETZ
- FAZIT 

• Mehraufgaben wegen der Teilnahme an den Teilhabeplan- und 
Gesamtplankonferenzen

• Mehraufwand an Arbeit wegen einem gesonderten Anspruch auf 
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (bislang pauschalierte Lebensunterhalt)

• Ergeben sich keine Änderungen in den wirtschaftlichen 
Verhältnissen, sind Folgeanträge nach 12 Monaten weniger 
aufwändig als ein Erstantrag

• Umfassendes Basiswissen in sämtlichen Leistungsbereichen der 
Rehabilitation, dem ICD und ICF und über die Schnittstellen zur 
Pflege und Pflegeversicherung  



Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz 21.06.2018

VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
Rheinland-Pfalz
Rheinallee 97-101
55118 Mainz

80


